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Bericht 
zur Verkehrsministerkonferenz der Länder (VMK) am 22./23. April 2009 in Erfurt 
 
TOP 7.3  
Lärmschutz im Schienenverkehr 
 
 
Es wird Bezug genommen auf den Beschlussvorschlag der GKVS am 11./12. März 2009 (dort 

TOP 6.6), der jetzt zu TOP 7.3. vorliegt.  

 

Mit dem Beschlussvorschlag vom 11./12. März 2009 spricht die GKVS folgende Punkte an: 

1. die VMK begrüßt die Aufstockung der Lärmsanierungsmittel auf jährlich 100 Mio. € 

und bittet darüber hinaus um unverzügliche Umsetzung der Maßnahmen an 

Bestandsgüterwagen und ortsfesten Modellprojekten an Strecken zur Lärmminderung, 

2. die VMK bittet den Bund parallel zu den bislang vorgesehenen 

Lärmminderungsvorhaben um Vorbereitung eines lärmabhängigen Trassenpreissystems 

und ordnungsrechtlicher Instrumente,  

3. die VMK fordert die Bundesregierung auf, sich auf europäischer Ebene für 

Lärmgrenzwerte für Bestandsfahrzeuge einzusetzen, wobei auch angestrebt werden 

sollte, durch nationale Öffnungsklauseln Emissionsgrenzwerte für Züge auf besonders 

belasteten Strecken zu ermöglichen, 

4. die VMK bittet den Bund, Messeinrichtungen zur Beobachtung der Lärmbelastungen 

zu schaffen, 

5. zur Lärmaktionsplanung soll eine Rechtsgrundlage geschaffen werden zur Beteiligung 

der Eisenbahninfrastrukturunternehmen und des Eisenbahn-Bundesamtes an der 

Lärmaktionsplanung der Kommunen, 

6. der Schienenbonus soll unter dem Gesichtspunkt gesundheitlicher Auswirkungen neu 

bewertet werden, 



 

Hierzu berichtet das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

(BMVBS) ergänzend zum Bericht zur VMK am 16./17. April 2008: 

 

Zu Nr. 1: 

Ergänzend zu der seit 2007 vorgenommenen Aufstockung der Mittel für das 

Lärmsanierungsprogramm an bestehenden Schienenwegen auf jährlich 100 Mio. € sieht der 

Bund mit dem Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland vom 2. 

März 2009 (BGBl I vom 05.03.2009 S. 416) auch Mittel für die Verstärkung von Investitionen in 

innovative Techniken am Fahrweg zur Lärm- und Erschütterungsminderung im Schienenverkehr 

vor. Diese Mittel aus den Konjunkturpaketen im Volumen von 100 Mio. € sollen in den Jahren 

2009 und 2010 zusätzlich zum Einsatz kommen. Die Kriterien für geeignete 

Erprobungsabschnitte werden zur Zeit in Zusammenarbeit mit der DB Netz AG in Abhängigkeit 

von den jeweiligen Maßnahmen festgelegt. Dabei kommen besonders stark belastete Bereiche 

vorrangig in Betracht. 

Für das Pilot- und Innovationsprogramm zur Lärm mindernden Umrüstung von 5000 

Güterwagen in einer Projektlaufzeit bis 2012 stehen insgesamt 40 Mio. € zur Verfügung. Die 

Umrüstung von Güterwagen bedarf einer intensiven Vorbereitung; diese erfolgt in drei 

Arbeitsgruppen, die Fragen zu den Förderbedingungen, der Technik der Umrüstung und der 

Wagenverfolgung im Hinblick auf eine lärmabhängige Trassenpreisdifferenzierung und den 

Piloteinsatz im Rheintal bearbeiten. Als Voraussetzung für die Gewährung einer Beihilfe ist die 

Feststellung erforderlich, dass diese entsprechend Artikel 87 ff EG-Vertrag mit dem 

gemeinsamen Markt vereinbar ist. Das entsprechende Notifizierungsverfahren ist noch nicht 

abgeschlossen. Der Einsatz umgerüsteter Bestandsgüterwagen soll ab der 2. Jahreshälfte 2009 

erfolgen.  

 

Zu Nr. 2: 

Im Pilotprojekt zur Umrüstung von Güterwagen auf lärmmindernde Verbundstoff-Bremssohlen 

wird ein vorrangiger Einsatz der umgerüsteten Wagen im Pilotkorridor des Rheintals 

vorgesehen. Auf Grundlage der Erkenntnisse des Piloteinsatzes soll über die Einführung eines 

lärmabhängigen Trassenpreissystems entschieden werden. Wesentliche Bausteine sind eine 



geeignete Wagenverfolgung auch in europäischem Maßstab, sowie Entscheidungen zu 

geeigneten Anreizen für eine Umrüstung.  

Dabei ist die Abstimmung auf europäischer Ebene ganz wesentlich. Die EU-Kommission hat 

einen Vorschlag zur Überarbeitung der RL 2001/14/EG in Aussicht gestellt, der auch auf die 

Einführung lärmabhängiger Trassenpreise eingehen soll.  

 

Zu Nr. 3:  

Im Rahmen des Pilotprojekts wird die Eignung einer lärmabhängigen 

Trassenpreisdifferenzierung auch unter dem Gesichtspunkt ergänzender Szenarien mit 

ordnungsrechtlichen Maßnahmen für laute Güterwagen erörtert.  

 

Zu Nr. 4: 

Die Lärmminderung durch den zunehmenden Einsatz leiser Güterwagen soll bereits im 

Pilotprojekt „Leiser Rhein“ unter den Praxisbedingungen einer Hauptabfuhrstrecke dokumentiert 

werden. Die entsprechend erforderlichen Messungen werden derzeit im Pilotprojekt konzipiert.  

 

Zu Nr. 5: 

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat gemäß § 47 e) Abs. 3 BImSchG die alleinige 

Verantwortung zur Durchführung der Lärmkartierung an Schienenwegen der Eisenbahnen des 

Bundes. Diese umfasst die Erstellung von Lärmkarten für die Information der Öffentlichkeit 

sowie die Bereitstellung umfassender Informationen gemäß § 6 Abs. 1 der 34. BImSchV an eine 

vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) benannte Stelle.  

Für die Lärmaktionsplanung liegt aber die alleinige Verantwortung gemäß § 47 e) Abs. 1 

BImSchG bei den Gemeinden oder den nach Landesrecht zuständigen Behörden. Eine 

Mitwirkungspflicht des EBA wie auch eine Datenbereitstellung seitens des EBA an die zur 

Lärmaktionsplanung zuständigen Behörden ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, so dass sich 

hier keine rechtliche Verpflichtung des EBA zur Datenbereitstellung ergibt. 

Da eine fachlich sinnvolle Lärmaktionsplanung aus Sicht des Bundes jedoch geeignete 

Ausgangsdaten benötigt, hat das EBA sich gegenüber den Ländern bereit erklärt, im Rahmen der 



Amtshilfe benötigte Daten bereitzustellen, soweit dies angesichts der knappen 

Personalressourcen und auch aus rechtlichen und fachlichen Gründen möglich ist. 

Da eine Bereitstellung dieser Daten für fast 1.000 von der Lärmkartierung an Schienenwegen des 

Bundes betroffene Gemeinden angesichts der vorhandenen Ressourcen nicht jeweils im 

Einzelnen leistbar ist, ist in Abstimmung mit dem BMU, dem BMVBS, und entsprechend dem 

Votum der Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz LAI eine zentrale Bereitstellung 

jeweils für die Bundesländer als einzig vertretbare Lösung ausgewählt worden. Das Eisenbahn-

Bundesamt ist bestrebt, die Datenbereitstellung an die Länder in einer nach Gemeinden 

geordneten Struktur vorzunehmen.   

Zu Nr. 6: 

Auf den Bericht des BMVBS zu TOP 8.2 der VMK am 07./08. Oktober 2008 wird verwiesen.  
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